
 

 

 
 
S i t z u n g s n i e d e r s c h r i f t  

 

Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen 
  
Sitzungsort: Haus der Insel, Nordeingang - Konferenzraum 1-2, Am Kurtheater 2 

Sitzungsdatum: 27.10.2014  Niederschrift gefertigt am: 28.10.2014 

öffentlich Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:35 Uhr  
 

 
Anwesend:  
 

Vorsitzender  
BG Bernhard Onnen  
  
Stimmberechtigtes Mitglied  
RM Helga Meyer  
2. stv. BM Karin Rass  
BG Jann Ennen  
RM Heidi Raschke  
RM Reinhard Kiefer  
  
Vertreter  
BG Axel Stange  
  
Von der Verwaltung  
BM Frank Ulrichs  
StAR Walter Uden  
  
Schriftführer  
Verw.-Ang. Hans Joachim Raß  
 
Entschuldigt fehlen:  
 

  
RV Johannes Terfehr  
 

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 
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T a g e s o r d n u n g 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen La-

dung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie der Tages-
ordnung 

 

2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 
22.01.2014 

 

3. Straßenreinigungsgebühr; Nachkalkulation für das Jahr 2013, 
Kalkulation für das Jahr 2015 sowie 7. Satzung zur Änderung der 
Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Norderney 

FA 2/2014 

4. Kurbeitrag, Nachkalkulation für das Jahr 2013, Kalkulation für das 
Jahr 2015 sowie 3. Satzung zur Änderung der Kurbeitragssatzung 
der Stadt Norderney vom 17.12.2007 

FA 3/2014 

5. Abwassergebühren; Nachkalkulation für das Jahr 2013, Kalkulati-
on für das Jahr 2015 und 12. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
(Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 12.12.2000 

FA 4/2014 

6. Neufassung der Zweitwohnungsteuersatzung zum 01.01.2015 FA 5/2014 

7. Mitteilungen der Verwaltung  

8. Anfragen und Anregungen  

9. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde  



 

 

TOP 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie 
der Tagesordnung   

  

 
Ausschussvorsitzender Onnen eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwe-
senheit sowie die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen. 
 
 
TOP 2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung 

vom 22.01.2014   
  

 
Beschluss 
 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und städtische 
Beteiligungen vom 22.01.2014 wird genehmigt. 
 
5 Stimmen dafür 0 Stimmen dagegen 2 Enthaltungen 
      
 
TOP 3. Straßenreinigungsgebühr; Nachkalkulation für das Jahr 

2013, Kalkulation für das Jahr 2015 sowie 7. Satzung zur 
Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung 
der Stadt Norderney  

FA 2/2014 

 
BM Ulrichs erläutert, dass der Kostendeckungsgrad für die Kosten der Straßenreinigung laut Satzung 
weiter bei 63 % liege. Die Kosten für den Winterdienst werden, wie bereits seit einigen Jahren, aus 
allgemeinen Steuermitteln finanziert. 
 
Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen fasst folgenden Empfehlungsbe-
schluss an Verwaltungsausschuss und Rat: 
 
Beschluss 
 
Die 7. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs-
gebührensatzung) vom 12.12.2006 mit den Gebührensätzen 
 

Reinigungsgebühr 
(EUR / Meter Straßenfront) 

Reinigungsklasse 1 2,20 EUR 
Reinigungsklasse 2 3,47 EUR 
Reinigungsklasse 3 5,67 EUR 
Reinigungsklasse 4 9,18 EUR 
Reinigungsklasse 5 10,82 EUR 
Reinigungsklasse 6 13,58 EUR 

 
wird in der Fassung des dieser Sitzungsvorlage beigefügten Entwurfs mit Wirkung zum 01.01.2015 
unter Berücksichtigung der anliegenden Kalkulation für das Jahr 2015 beschlossen. 
 
7 Stimmen dafür 0 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 
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TOP 4. Kurbeitrag, Nachkalkulation für das Jahr 2013, Kalkulation 

für das Jahr 2015 sowie 3. Satzung zur Änderung der Kur-
beitragssatzung der Stadt Norderney vom 17.12.2007  

FA 3/2014 

 
StAR Uden stellt die Nachkalkulation für das Jahr 2013 sowie die Kalkulation für das Jahr 2015 kurz 
dar. Er betont, dass im Jahr 2013 seitens der Staatsbad Norderney GmbH erhebliche Mehraufwen-
dungen angefallen seien, welche unvorhersehbar gewesen seien und nur zum Teil durch Mehrerträ-
ge ausgeglichen werden konnten. Prokurist Temme ergänzt, dass das Jahr 2013 in der Kalkulation 
für sich betrachtet nahezu ausgeglichen sei. 
 
Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen fasst folgenden Empfehlungsbe-
schluss an Verwaltungsausschuss und Rat: 
 
Beschluss 
 
Der Rat der Stadt Norderney nimmt die Nachkalkulation für das Jahr 2013 zur Kenntnis. 
 
Der Rat der Stadt Norderney beschließt die Kurbeitragskalkulation für das Jahr 2015 auf der Grund-
lage der vorgelegten Kalkulation. 
 
Der Rat der Stadt Norderney stimmt der 3. Satzung zur Änderung der Kurbeitragssatzung der Stadt 
Norderney vom 17.12.2007 in der vorgelegten Entwurfsfassung zu. 
 
7 Stimmen dafür 0 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 
      
 
TOP 5. Abwassergebühren; Nachkalkulation für das Jahr 2013, 

Kalkulation für das Jahr 2015 und 12. Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung (Gebührensatzung für die Abwasser-
beseitigung) vom 12.12.2000  

FA 4/2014 

 
BM Ulrichs betont, dass eine Anhebung der Gebührensätze aufgrund der Kalkulation notwendig sei. 
Für den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung führt er steigende Personalkosten mit rund 38.000 
EUR, Mehraufwendungen im Bereich der Instandhaltung der Kläranlage in Höhe von 40.000 EUR, 
die Unterdeckung aus dem Jahr 2013 in Höhe von rund 35.500 EUR sowie zusätzliche Kosten für 
Räumung der Klärschlammbeete in Höhe von 135.000 EUR an. Für den Bereich der Niederschlags-
wasserbeseitigung erläutert BM Ulrichs, dass durch die Kalkulation sich zwar eine kleine Überde-
ckung ergebe, diese jedoch u.a. steigenden Personalkosten gegenüberstehe, so dass auch in die-
sem Bereich eine Anhebung der Gebühr notwendig sei. 
 
Ausschussvorsitzender Onnen stellt fest, dass sich die Gebühren im Vergleich zu den umliegenden 
Gemeinden immer noch im unteren Drittel bewegen würden. 
 
Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen fasst folgenden Empfehlungsbe-
schluss an Verwaltungsausschuss und Rat: 
 
Beschluss 
 
Die Nachkalkulation für das Jahr 2013 wird in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis genommen. 
 
Die 12. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbesei-
tigung (Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung) vom 12.12.2000 wird in der beigefügten Ent-
wurfsfassung mit den Gebührensätzen 
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Abwassergebühr je cbm Schmutzwasser jährlich    2,19 EUR 
 
Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser 
je qm bebaute und befestigte Fläche jährlich     0,79 EUR 
 
mit Wirkung vom 01.01.2015 auf der Grundlage der vorgelegten Kalkulation beschlossen. 
 
Der Kalkulation der Abwassergebühren 2015 liegt ein Mischzinssatz von 4,5 % zu Grunde und die 
Abschreibungen erfolgen linear vom Wiederbeschaffungszeitwert. Die Abschreibungssätze ergeben 
sich aus den rechtlichen Vorgaben. 
 
7 Stimmen dafür 0 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 
      
 
TOP 6. Neufassung der Zweitwohnungsteuersatzung zum 

01.01.2015   
FA 5/2014 

 
BM Ulrichs betont, dass aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts die Zweitwoh-
nungssteuersatzung der Stadt Norderney anzupassen sei. 
 
2. stv. BM Rass erkundigt sich, wie sich der Steuersatz von 15% ergebe. StAR Uden antwortet, dass 
seitens der Verwaltung ermittelt worden sei, bei welchem Prozentsatz man voraussichtlich die glei-
chen Steuereinnahmen habe wie mit der bisherigen Satzung. Als Ergebnis sei die Verwaltung auf 
15% gekommen und schlage diesen Prozentwert daher als Steuersatz vor. BM Ulrichs merkt an, 
dass derzeit aus Sicht des Haushaltes keine Notwendigkeit bestehe einen höheren Steuersatz zu 
wählen. StAR Uden ergänzt, dass in der ständigen Rechtsprechung Steuersätze bis 20% als zulässig 
anerkannt seien. Bei darüber hinaus gehenden Steuersätzen würden die Gerichte regelmäßig von 
einer nicht zulässigen Erdrosselungswirkung des Steuersatzes ausgehen. 
 
Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen fasst folgenden Empfehlungsbe-
schluss an Verwaltungsausschuss und Rat: 
 
Beschluss 
 
Der Neufassung der Zweitwohnungsteuersatzung zum 01.01.2015 wird in der beigefügten Entwurfs-
fassung zugestimmt. Der Steuersatz wird auf 15 % des Steuermaßstabes nach § 4 Absatz 1 ZWStS 
festgelegt. 
 
7 Stimmen dafür 0 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 
      
 
TOP 7. Mitteilungen der Verwaltung     

 
a) BM Ulrichs teilt mit, dass der Landkreis Aurich derzeit die Einführung der gelben Tonne zum 

01.01.2015 vorbereite. Eine Auslieferung der Tonnen erfolge auf Norderney ab dem 17.11.2014. 
Der notwendige Bedarf sei direkt an den Landkreis Aurich zu melden. RM Kiefer kritisiert den ge-
planten Leerungsintervall. 

 
b) BM Ulrichs gibt zur Kenntnis, dass es bei der Gewerbesteuererträgen im laufenden Jahr auf-

grund von Einmaleffekten Mehrerträge in Höhe von 1,4 Mio. EUR gegeben habe. 2/3 dieser 
Mehrerträge werde die Stadt Norderney jedoch über Umlagen an den Landkreis Aurich und das 
Land Niedersachsen zahlen müssen. 
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TOP 8. Anfragen und Anregungen     
 
2. stv. BM Rass regt die Erstellung einer Info-Broschüre über den städtischen Haushalt und die darin 
enthaltenen Maßnahmen an. BM Ulrichs verweist auf den Vorbericht zum Haushaltsplan. 
 
 
TOP 9. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde     
 
Herr Jentsch fragt, ob die Einnahmen die mit Zweitwohnungen erzielt werden hier versteuert werden. 
StAR Uden antwortet, dass die Mieterträge aus den Zweitwohnungen in der Regel hier nicht versteu-
ert werden. Die Insel partizipiere in diesen Fällen nicht, weder über die Umlagen der Einkommens-
teuer noch über die Zweitwohnungsteuer. 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
 
 

Onnen Ulrichs 
(Vorsitzender) (Bürgermeister) 

  
  
  
  

Raß 
(Protokollführer) 

 
 


